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Norm

AVG §8

EinforstungsLG Stmk 1983 §5 Abs1

EinforstungsLG Stmk 1983 §5 Abs2

EinforstungsLG Stmk 1983 §5 Abs3

VwGG §42 Abs2 Z1

VwGVG 2014 §17

VwRallg

WWSGG §35 Abs1

WWSGG §5 Abs2

Rechtssatz

Die Parteistellung des Verp=ichteten aus dem Einforstungsrecht umfasst auch das Recht, geltend zu machen, dass die

in § 5 Abs. 2 Stmk EinforstungsLG 1983 normierten Versagungsgründe nicht vorlägen. Neben den Versagungsgründen

einer unwirtschaftlichen Rechtszersplitterung oder einer unverhältnismäßigen Erschwernis in der Wirtschaftsführung

des Verp=ichteten zählt dazu auch das Kriterium, dass die Änderung aus anderen als wirtschaftlichen Gründen

angestrebt werde. Dieses Beurteilungsergebnis resultiert im Übrigen auch aus dem Erfordernis, dass der Verp=ichtete

im Servitutenverfahren eine mangelhafte Begründung der behördlichen Entscheidung im Rahmen der

Ermessensausübung bei zwei miteinander in Widerstreit stehenden Anträgen geltend machen können muss.
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